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Erwerbsminderungsrente und 
Erwerbstätigkeit 
Lina Zink, Martin Brussig 

● Erwerbsminderungsrenten sollen den Einkommensausfall bei dauer-
hafter Erkrankung abfangen. Sie sind zu Beginn grundsätzlich zu be-
fristen, um die Rückkehr in Erwerbstätigkeit zu unterstützen. Immer-
hin etwa die Hälfte der Erwerbsminderungsrenten ist jedoch von Be-
ginn an unbefristet. 

● Für drei Viertel der Erwerbsminderungsrentner*innen ist nach Be-
ginn der Rente Erwerbstätigkeit nicht von Bedeutung. Innerhalb von 
sechseinhalb Jahren ist etwa jede*r Siebte verstorben, und etwa 
jede*r Achte in Altersrente gewechselt. 

● Unter den Personen mit Erwerbstätigkeit nach der Bewilligung einer 
Erwerbsminderungsrente ist der Anteil derjenigen mit (versuchter) 
Rückkehr in Erwerbstätigkeit sowohl bei Personen mit unbefristeter 
als auch befristeter Rente gleich niedrig (ca. 8 bzw. 9 Prozent) – ein 
Hinweis darauf, dass Anreiz bzw. Möglichkeit eines Wiedereinstiegs 
bei Zeitrenten nicht höher als bei unbefristeten Renten ist. 

● Selbst wenn mit Erteilung einer Zeitrente die Perspektive auf Er-
werbstätigkeit ausgerichtet ist, schlägt sich dies kaum bei Rehabilita-
tionen nieder. Nur eine knappe Hälfte derjenigen mit Zeitrente er-
hielten eine Rehabilitationsmaßnahme der Rentenversicherung, un-
ter denen mit einer unbefristeten Rente waren es etwa ein Drittel. 
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Einleitung 

Neben Alter ist Erwerbsminderung ein Risiko, das 
seit der Einführung der Gesetzlichen Rentenversi-
cherung in Deutschland vor über 100 Jahren abgesi-
chert wird (siehe Infobox „Erwerbsminderungs-
rente“). Macht ihr Anteil am Rentenzugang im Jahr 
1960 noch etwa 65 Prozent aus, liegen die Anteile 
seit dem Jahr 2000 fast durchweg unter 20 Prozent 
(DRV Bund 2021: 65). Die Erwerbsminderung wird 
als zeitlich begrenzt aufgefasst, denn Erwerbsminde-
rungsrenten sind – seit der Reform der Erwerbsmin-
derungsrente im Jahr 2001 – dem Grundsatz nach 
nur befristet zu bewilligen. Ziel der Rentenversiche-
rung ist es, die Erwerbsfähigkeit wiederherzustellen 
bzw. das verbliebene Restleistungsvermögen zu nut-
zen, so dass eine Rückkehr oder ein Verbleib in Er-
werbstätigkeit möglich wird. Aus diesem Grundsatz 

 

 heraus lässt sich aber nicht ableiten, dass unbefris-
tete Erwerbsminderungsrenten kaum vorkommen. 
Zwar hat sich der Anteil der unbefristeten Renten 
seit der Reform um etwa ein Drittel verringert, aber 
es werden immer noch von vornherein ca. die Hälfte 
der neuen Erwerbsminderungsrenten unbefristet 
bewilligt (DRV Bund 2021: 92), und auch von den zu-
nächst befristeten Erwerbsminderungsrenten wird 
der weit überwiegende Teil letztlich dauerhaft, d.h. 
bis zum Wechsel in Altersrente bzw. bis zum Tod, ge-
zahlt. Nichtsdestotrotz signalisiert der Gesetzgeber 
durch den Grundsatz der Befristung die Erwartung, 
dass Erwerbsminderungen prinzipiell zeitlich vo-
rübergehend sein können, und dass neben alters- 
und krankheitstypischen Verschlechterungen auch 
Besserungen in der gesundheitlichen Leistungsfähig-
keit oder das Finden eines adäquaten Arbeitsplatzes 
nicht auszuschließen sind. Um diesen Überlegungen 
Geltung zu verschaffen, wurde mit der Reform der 
Erwerbsminderungsrenten im Jahr 2001 außerdem 
der Grundsatz „Rehabilitation vor Rente“ und somit 

Infobox: Erwerbsminderungsrente 

Ist eine Person aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeitsfähig und hat die Regelaltersgrenze noch 
nicht erreicht, kann sie eine Erwerbsminderungsrente der Gesetzlichen Rentenversicherung erhalten. Ver-
sicherungsrechtliche Voraussetzung sind im Regelfall, dass eine Person mindestens fünf Jahre vor Eintritt 
der Erwerbsminderung in der Gesetzlichen Rentenversicherung versichert war und in den letzten fünf Jah-
ren vor Eintritt mindestens drei Jahre Pflichtbeiträge (bspw. aus versicherter Beschäftigung) gezahlt hat. 

Als voll erwerbsgemindert wird verstanden, wer aufgrund einer Erkrankung oder Behinderung auf abseh-
bare Zeit (mehr als sechs Monate) unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes nicht 
mindestens drei Stunden täglich erwerbstätig sein kann. Teilerwerbsgemindert ist, wer zwischen drei und 
sechs Stunden erwerbstätig sein kann. Prinzipiell sollen Erwerbsminderungsrenten befristet gewährt wer-
den. Zwei weitere Befristungen sind möglich. Besteht die Erwerbsminderung nach neun Jahren fort, wird 
die Rente entfristet. Ist absehbar, dass die Arbeitsfähigkeit innerhalb von neun Jahren nicht verbessert 
bzw. wiederhergestellt werden kann, werden Renten von Beginn an unbefristet gewährt. 

Entsprechend der verbliebenen Arbeitsfähigkeit kann seit dem Gesetz zur Reform der Renten wegen ver-
minderter Erwerbsfähigkeit seit dem Jahr 2001 eine Rente wegen voller oder teilweiser Erwerbsminderung 
gewährt werden. Kann eine Person zwar zwischen 3 und 6 Stunden täglich arbeiten – sie somit teilweise 
erwerbsgemindert wäre –, findet jedoch in ihrer Region arbeitsmarktbedingt keinen Teilzeitarbeitsplatz, 
erhält sie eine Rente wegen voller Erwerbsminderung wegen verschlossenem Arbeitsmarkt. Diese Renten 
werden nicht entfristet. Vor der Reform wurde zwischen Erwerbs- und Berufsunfähigkeits-renten unter-
schieden. Der Aspekt der Berufsunfähigkeit ist für die neuen Renten grundsätzlich nicht von Bedeutung. 
Allerdings gibt es einen Vertrauensschutz für Personen, die vor dem 2.1.1961 geboren wurden. Sie können 
weiterhin eine Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung bei Berufsunfähigkeit erhalten. 

Der Rentenbeginn ist bei unbefristeten und Zeitrenten unterschiedlich geregelt. Während unbefristete 
Renten im Monat nach Eintritt der Minderung der Erwerbsfähigkeit beginnen, liegt der Beginn bei Zeit-
renten im siebten Monat nach Eintritt der Erwerbsminderung. Ein früherer Beginn einer Zeitrente ist nur 
dann möglich, wenn ansonsten eine Sicherungslücke entstehen würde, da bspw. Kranken- oder Arbeitslo-
sengeld vor Beginn der Rente auslaufen würden (Vgl. §43 ff. SGB VI). 
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die Orientierung auf Erwerbsteilhabe gestärkt. Brus-
sig et al. (2019) ordnen die Reform u.a. deshalb als 
aktivierende Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik ein. 

Eine nähere Betrachtung von Erwerbsminderungs-
rente und Erwerbstätigkeit ist auch deshalb interes-
sant, da durch die alternde Erwerbsbevölkerung und 
das steigende Renteneintrittsalter erwartet werden 
kann, dass Erwerbsminderungsrenten eine zuneh-
mende Bedeutung für den Altersübergang bekom-
men dürften. Das durchschnittliche Rentenzugangs-
alter in Erwerbsminderungsrente ist von 50,4 Jahren 
im Jahr 2010 bis auf 53,2 Jahre im Jahr 2020 gestie-
gen.1 Zudem wird in den folgenden Auswertungen 
deutlich, dass mit etwa 13 Prozent ein nennenswer-
ter Teil der hier betrachteten Personen innerhalb 
von sechseinhalb Jahren nach erstmaligen Beginn ei-
ner Erwerbsminderungsrente in Altersrente über-
geht. Für diejenigen, die gesundheitliche Einschrän-
kungen aufweisen, gestaltet sich somit der Alters-
übergang teilweise über diesen Weg – mit den damit 
verbundenen Nachteilen wie niedrige Rentenzahl-
beträge die sich in die Altersrente hinein fortsetzen. 

Während zahlreiche Untersuchungen die Faktoren 
analysieren, die das Risiko für den Eintritt einer Er-
werbsminderung thematisieren (s. „Stand der For-
schung“), soll hier der Blick darauf gerichtet werden, 
was nach dem Ereignis des Eintritts einer erstmali-
gen Erwerbsminderungsrente passiert. Der Beginn 
einer Erwerbsminderungsrente markiert kein Ende, 
sondern vielmehr einen Einschnitt im Erwerbsleben. 
Mit der Rentenbewilligung wird festgestellt, dass 
aufgrund eines anhaltend schlechten Gesundheits-
zustandes einer Person auf absehbare Zeit keine 
(volle) Erwerbstätigkeit zumutbar ist. Prinzipiell ist 
Erwerbstätigkeit jedoch nicht ausgeschlossen. Bei 
teilweiser Erwerbsminderung wird sogar von einer 
parallel weiterhin möglichen Erwerbstätigkeit in 
Teilzeit ausgegangen.  

Für die Analysen werden Daten der Deutschen Ren-
tenversicherung genutzt, die im Datensatz „Abge-
schlossene Rehabilitation im Versicherungsverlauf 
2006 bis 2013“ zur Verfügung gestellt werden. Die 
Daten erlauben einen Blick darauf, wie sich die Ver-
läufe innerhalb von sechseinhalb Jahren nach dem 
Ereignis des Beginns einer erstmaligen Erwerbsmin-
derungsrente darstellen. Auf dieser Grundlage lässt 

_ 
1 Vgl. https://statistik-rente.de/drv/ 

sich verstehen, ob und wie Erwerbstätigkeit nach Be-
ginn einer Erwerbsminderungsrente von Bedeutung 
ist. In den folgenden Untersuchungen kann jedoch 
aufgrund der Datenbasis nicht nach voller oder teil-
weiser Erwerbsminderung unterschieden werden 
und auch das Ende der Erwerbsminderungsrenten 
ist nicht bekannt. Somit werden wichtige Fragen zur 
Parallelität von Erwerbsminderungsrente und Er-
werbstätigkeit offenbleiben. 

Deutlich wird jedoch werden, dass Erwerbstätigkeit 
für einen großen Teil der betrachteten Personen in-
nerhalb von sechseinhalb Jahren nach Beginn einer 
Erwerbsminderungsrente keine Rolle spielt. Nur 
etwa 24 Prozent von ihnen weisen nach Beginn der 
Erwerbsminderungsrente überhaupt Zeiten mit Er-
werbstätigkeit auf – und dabei handelt es sich nur in 
einigen Fällen um eine idealerweise zu erwartende 
„Rückkehr“ in Arbeit, wie im Weiteren gezeigt wird. 

Nach einer kurzen Darstellung des Forschungsstan-
des sowie der Datengrundlage der vorliegenden Un-
tersuchung werden Ergebnisse zu den Verläufen von 
Erwerbsminderungsrentner*innen vorgestellt. Ziel 
ist es, einen Einblick in das Zusammenspiel von Er-
werbsminderung und Erwerbstätigkeit zu erhalten 
und sich so dem empirischen Verständnis der sozial-
rechtlichen Annahme der zeitlichen Begrenzung ei-
ner Erwerbsminderung zu nähern. Ein Fazit schließt 
die Untersuchung ab. 

Stand der Forschung 

Während viele Untersuchungen den Zugang in Er-
werbsminderungsrenten analysieren (z.B. Hagen et 
al. 2011; Söhn und Mika 2015; Burkhauser et al. 
2016; Aurich-Beerheide et al. 2018) oder sich mit 
dem „Return to Work“-Prozess befassen (zusam-
menfassend Kardorff et al. 2021, S. 41 ff.), gibt es nur 
wenige Untersuchungen, die auch Personen wäh-
rend ihrer Zeit in Erwerbsminderungsrente betrach-
ten. 

Kardorff et al. (2021) stellen in ihrer Untersuchung 
über „Wege psychisch Kranker in die EM-Rente und 
Rückkehrperspektiven aus der EM-Rente in Arbeit“ 
heraus, dass die Bewilligung einer Erwerbsminde-
rungsrente für viele ein Ergebnis eines langen Pro-
zesses des Bemühens um eine Erwerbsminderungs-
rente bei jahrelang schwerer Krankheit ist, sodass 
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die Bewilligung zunächst eine spürbare Entlastung 
verschaffe. In der Erwerbsminderungsrente gäbe es 
Gelegenheiten, eine neue Stabilität zu finden, ent-
weder als „Arrangement mit der EMR“ oder in „einer 
konkreten Rückkehrperspektive auf den Allgemei-
nen Arbeitsmarkt“ (Kardoff et al. 2021, S. III). Sowohl 
kurze Bewilligungszeiträume als auch der Wunsch, 
der gesellschaftlichen Erwartung einer Rückkehr in 
Arbeit zu entsprechen, stellten sich – in Verbindung 
mit einer Überschätzung der eigenen Leistungsfähig-
keit – dabei oft als Hindernisse dar. Tatsächlich sind 
die Rückkehrchancen in Beschäftigung nach einer 
sehr kurzen Befristung schlechter als nach einer mit-
tellangen Befristung (Brussig et al. 2019).  

In einer weiteren Untersuchung wurde ebenfalls der 
Fokus auf zeitlich befristete Erwerbsminderungsren-
ten in drei Regionalträgern der Deutschen Renten-
versicherung sowie der DRV Bund gelegt (Briest 
2021). Diese quantitativ ausgerichtete Studie weist 
zwei Befragungszeitpunkte auf: das Ende des ersten 
Bewilligungszeitraum sowie ein Jahr später. Es wird 
hervorgehoben, dass nur bei weniger als einem Pro-
zent die Rente nach dem ersten Bewilligungszeit-
raum wegfiel. Jedoch gingen zum Zeitpunkt der 
zweiten Befragung ein Jahr später ca. 20 Prozent der 
Personen mit voller Erwerbsminderung sowie 
75 Prozent der Personen mit einer teilweisen Er-
werbsminderung einer Erwerbstätigkeit nach – wo-
bei es kaum Veränderungen zum ersten Befragungs-
zeitpunkt gab. Wurde während des Rentenbezugs 
eine Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben (berufli-
che Rehabilitation) durchgeführt, verdoppelte sich 
die Chance auf Erwerbstätigkeit. Jedoch fand diese 
Untersuchung auch heraus, dass nur etwa 7,6 Pro-
zent der Befragten eine berufliche Rehabilitation 
nach Rentenbeginn erhielten. Frauen und Personen 
mit voller Erwerbsminderung hatten eine nennens-
wert geringere Chance, Personen mit psychischen o-
der muskuloskeletalen Erkrankungen sowie Arbeits-
losigkeit zwischen einem und vier Jahren vor Beren-
tung eine nennenswert höhere Chance der Inan-
spruchnahme einer beruflichen Rehabilitation 
(Briest 2021, S. 39). 

Notwendig wäre also neben der Vermeidung des 
Rentenbeginns auch eine bessere Unterstützung 
von Rückkehrbemühungen während eines Erwerbs-
minderungsrentenbezugs. Dass es hieran fehlt, zeigt 

_ 
2  Sowohl mit als auch ohne Verzicht auf Versicherungsfreiheit (bis De-

zember 2012; danach: Versicherungspflicht). 

nicht nur die Untersuchung vom Briest (2021), son-
dern auch eine frühere Studie von Zschucke et al. 
(2016). Demnach war ein Drittel der befragten Er-
werbsminderungsrentenbeziehenden bereit, kon-
krete Unterstützung zur Rückkehr in Beschäftigung 
wahrzunehmen. Die tatsächliche Inanspruchnahme 
fiel demgegenüber geringer aus, wobei unklar 
bleibt, ob dies auf fehlendes Wissen bzw. ein niedri-
ges Interesse seitens der Versicherten oder auf ein 
geringes Angebot der Rentenversicherung zurückzu-
führen ist. 

Datensatz und -aufbereitung 

Im Folgenden wird der Datensatz „Abgeschlossene 
Rehabilitation im Versicherungsverlauf 2006 bis 
2013“ herangezogen. Dabei handelt es sich um eine 
Stichprobe aus der Reha-Statistik-Datenbasis-Ver-
laufserhebung (RSD). In ihr sind alle Personen ent-
halten, die im Berichtszeitraum eine medizinische o-
der berufliche Rehabilitation oder eine Rente der 
Rentenversicherung (Erwerbsminderungsrente, Al-
tersrente oder Knappschaftsausgleichsleistung) er-
halten haben. Weiterhin liegen ergänzend Ver-
laufsinformationen zu Beiträgen und Beitragszeiten 
für einen 11-Jahres-Zeitraum vor (2003 bis 2013). 
Die Daten umfassen also auch die Vorgeschichte vor 
der Bewilligung einer Rehabilitation bzw. einer 
Rente (DRV Bund 2015: 6). 

Neben dem hier vor allem interessierenden Ereignis 
des Beginns einer Erwerbsminderungsrente und da-
mit eng verknüpften Informationen, etwa zur Ren-
tenart und zur rentenbegründenden Diagnose, ent-
halten die vorliegenden Daten Angaben zur sozialen 
Erwerbssituation, soweit sie in den Sozialdaten der 
Rentenversicherung erhoben und für diesen Daten-
satz aufbereitet wurden. Dies umfasst u.a. Zeiten in 
versicherungspflichtiger Beschäftigung, die zudem 
nach weiteren Tatbeständen aufgegliedert wird. So 
wird beispielsweise zwischen Beschäftigung im Be-
reich der Gleitzone und geringfügiger Beschäfti-
gung2 einerseits sowie Beschäftigung oberhalb der 
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Gleitzone andererseits unterschieden.3 Grundsätz-
lich gilt, dass in den Daten nur rentenrechtlich rele-
vante Zustände erfasst werden. Deshalb werden bei 
Arbeitslosigkeit hier nur Zeiten erfasst, die bei der 
Agentur für Arbeit oder dem Jobcenter gemeldet 
wurden. Dafür werden sowohl Arbeitslosigkeitszei-
ten mit Leistungsbezug, als auch Zeiten der Ausbil-
dungssuche sowie Arbeitssuchendzeiten berücksich-
tigt.4 

Der Fokus dieser Untersuchung liegt auf den Versi-
cherungsverläufen ab dem Ereignis eines erstmali-
gen Beginns einer Erwerbsminderungsrente. Hierfür 
sollen die ersten sechseinhalb Jahre ab dem Beginn 
des Rentenbezugs betrachtet werden. Die Entschei-
dung für diesen Beobachtungszeitraum ist sowohl 
inhaltlich begründet als auch datentechnisch be-
dingt. Hier interessieren besonders die weiteren 
Versicherungsverläufe nach eher kürzer dauernden 
(befristeten) Erwerbsminderungsrenten. Befristun-
gen erfolgen auf höchstens drei Jahre, so dass gege-
benenfalls zwei aufeinanderfolgende Befristungen 
durch den Betrachtungszeitraum abgedeckt werden 
können. Hinzu kommt als datentechnische Beson-
derheit, dass der Beobachtungszeitraum von Anfang 
2006 bis Ende 2013 nur acht Jahre umfasst. Je länger 

_ 
3  Zur Beschäftigung oberhalb der Gleitzone werden auch die selb-

ständigen Tätigkeiten hinzugenommen, die laut § 2 SGB VI versiche-
rungspflichtig sind (bspw. Hebammen, Künstler*innen, manche 
Handwerker*innen; sofern keine Befreiung nach §6 SGB VI vorliegt). 

das Eintrittsfenster für das Ereignis des Rentenbe-
ginns gewählt wird, desto kürzer ist der Beobach-
tungszeitraum für die nach dem Rentenbeginn fol-
genden Verläufe. 

Die Kombination der unterschiedlichen Datenquel-
len und die sich daraus ergebenden Analysezeit-
räume sind in Abbildung 1 dargestellt: Der eigentli-
che Beobachtungszeitraum, in dem das Ereignis ei-
ner Erwerbsminderungsrente verzeichnet ist, reicht 
von Anfang 2006 bis Ende 2013. Unter der Bedin-
gung, mindestens sechseinhalb Jahre nach Beginn 
der Erwerbsminderungsrente und die dreijährige 
Vorgeschichte als Auswertungszeitraum zu Verfü-
gung zu haben, können als frühestmöglicher Renten-
eintritte genau jene Verläufe betrachtet werden, de-
ren Beginn Anfang 2006 verzeichnet wurden. Die 
spätestmöglichen Renteneintritte müssen sechsein-
halb Jahre vor dem Ende des Beobachtungszeit-
raums Ende 2013 liegen, also Mitte 2007. Daraus 
ergibt sich ein Zeitfenster für die Eintritte der hier 
analysierten Verläufe von Anfang 2006 bis Mitte 
2007. Ausgeschlossen wurden Personen, über deren 
Art der Erwerbsminderungsrente bzw. zu deren Ge-
burts- und Sterbedaten keine (plausiblen) Informati-
onen vorliegen. Insgesamt gehen 30.639 Personen 
in die folgenden Analysen ein.  

4  Arbeitssuchendzeiten nur dann, wenn Anspruch auf öffentlich-
rechtliche Leistungen bestand bzw. diese nur aufgrund des zu be-
rücksichtigenden Einkommens oder Vermögens nicht bezogen wur-
den (vgl. § 58 Abs. 1 Nr. 3 SGB VI). 

Abbildung 1:  Erschließung des Auswertungszeitraums 

 
Quelle: Eigene Darstellung. 

01/2003 01/2006 12/201306/2004 06/2007 06/2012

Beobachtungszeitraum: 
01/2006 bis 12/2013

Verlaufsangaben: 
01/2003 bis 12/2013

Beobachtung frühe Rente: 
01/2003 bis 06/2012

Beobachtung späte Rente: 
06/2004 bis 12/2013

Analysefenster Renteneintritte: 
01/2006 bis 06/2007

3 Jahre

3 Jahre

6,5 Jahre

6,5 Jahre
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Auch dieser Datensatz enthält nicht alle Informatio-
nen, die für die hier aufgeworfenen Untersuchungs-
fragen von Interesse sind. Insbesondere ist nicht be-
kannt, ob und wann ein Rentenbezug endet. Zwar 
steht hier nicht der weitere Verlauf nach dem Ende 
einer Erwerbsminderungsrente im Zentrum (siehe 
hierzu Brussig et al. 2019 sowie Zschucke et al. 
2016), sondern der weitere Verlauf nach dem Beginn 
einer Erwerbsminderungsrente. Da aber zu vermu-
ten ist, dass die Wiederaufnahme einer Beschäfti-
gung mit einem absehbaren oder tatsächlichen Ende 
des Erwerbsminderungsrentenbezugs zusammen-
hängt, wäre eine entsprechende Information hilf-
reich. Weiterhin fehlen auch Informationen, die in 
den Arbeitgebermeldungen zur Sozialversicherung 
nicht übermittelt werden und deshalb nicht in die 
hier genutzten Forschungsdaten eingehen, für das 
sachliche Verständnis aber hilfreich wären, wie z.B. 
der Arbeitszeitumfang in Stunden. Ungeachtet die-
ser Einschränkungen handelt es sich um einen de-
taillierten und fallzahlenstarken Datensatz mit insge-
samt sehr verlässlichen Angaben. 

Die betrachteten Erwerbsminde-
rungsrentner*innen 

Die untersuchten Personen mit Beginn einer erstma-
ligen Erwerbsminderungsrente zwischen Januar 
2006 und Juni 2007 verteilen sich hälftig auf Männer 
und Frauen. Das durchschnittliche Alter bei Renten-
eintritt liegt bei 50 Jahren und der Median bei 

_ 
5  Da die Unterschiede nach Geschlecht in den weiteren Auswertun-

gen gering sind, werden diese nicht berichtet. Beim Merkmal Zeit-
rente gibt es jedoch deutliche Unterschiede, die bei einer Differen-
zierung nach Geschlecht erhalten bleiben.  

52 Jahren. Etwa die Hälfte der Erwerbsminderungs-
renten ist befristet. Frauen weisen häufiger Zeitren-
ten auf (53,4 Prozent aller EM-Renten der Frauen) 
als Männer (43,0 Prozent).5 

Mehr als drei Viertel (78,4 Prozent) der betrachteten 
Erwerbsminderungsrenten sind Renten wegen vol-
ler oder teilweiser Erwerbsminderung, weitere 
10,9 Prozent sind volle Erwerbsminderungsrenten 
wegen verschlossenem Arbeitsmarkt. Immerhin 
5,9 Prozent der Renten sind Renten wegen Erwerbs-
minderung bei Berufsunfähigkeit (§ 240 SGB VI). Die 
restlichen 4,8 Prozent entfallen auf sonstige Er-
werbsminderungsrenten und Missings.  

Die fünf häufigsten Diagnosen6 für die untersuchten 
Erwerbsminderungsrenten sind psychische und Ver-
haltensstörungen (36,5 Prozent), Erkrankungen des 
Muskel-Skelett-Systems und Bindegewebes 
(15,7 Prozent), Neubildungen (13,5 Prozent), Er-
krankungen des Kreislaufsystems (9,6 Prozent) so-
wie Erkrankungen des Nervensystems (7,4 Prozent, 
siehe Tabelle 1). 

Dass die Art der Diagnose in Zusammenhang mit ei-
ner Befristung steht, deutet sich bei einem Blick auf 
die Verteilung nach unbefristeten Renten und Zeit-
renten an. Psychische und Verhaltensstörungen sind 
bei 27,1 Prozent der unbefristeten, aber 46,6 Pro-
zent der Zeitrenten die Hauptdiagnose. Psychische 
Erkrankungen, die zu Erwerbsminderungsrenten 
führen, werden also – zumindest zum Zeitpunkt der 

6  Bezogen auf die Diagnose mit dem größten Stellenwert für die Ren-
tengewährung (Hauptdiagnose). Für zwei Drittel der Rente wird 
eine zweite Diagnose angegeben, die jedoch häufig im gleichen Di-
agnosefeld liegt. 

Tabelle 1:  Verteilung der häufigsten Hauptdiagnosen nach Zeitrentenmerkmal 

 Unbefristete Rente Zeitrente Gesamt 

Diagnose in % in % in % 

Psychische und Verhaltensstörungen 27,1 46,6 36,5 

Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems und Bindegewebes 17,8 13,5 15,7 

Neubildungen 15,5 11,4 13,5 

Erkrankungen des Kreislaufsystems 10,4 8,9 9,6 

Erkrankungen des Nervensystems 8,5 6,1 7,4 

Sonstige 20,8 13,6 17,3 

N 15.863 14.776 30.639 

Quelle: FDZ-RV – SUFRSDLV13B; n=30.639; eigene Berechnungen. 
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7 
ersten Rentenbewilligung – öfter als andere Erkran-
kungen als etwas Vorübergehendes eingeschätzt. 

Verläufe nach Erwerbsminde-
rungsrentenbeginn 

Wie sieht es nun mit dem Verbleib von Personen 
aus, die zwischen Januar 2006 und Juni 2007 in eine 
Erwerbsminderungsrente eingetreten sind? Inner-
halb der sechseinhalb Jahre nach dem Ereignis des 
Erwerbsminderungsrenteneintritts wechseln 
12,6 Prozent in eine Altersrente und 14,7 Prozent 
versterben (siehe Abbildung 2). Für beide Gruppen 
ist eine (Re-)Integration in den Arbeitsmarkt (dauer-
haft) keine Option. Für diejenigen, die in Altersrente 
übergehen, gestaltet sich ihr Altersübergang zumin-
dest teilweise über die Erwerbsminderungsrente. 
Durchschnittlich sind diese Personen beim Erwerbs-
minderungsrentenbeginn 59 Jahre alt. Ihr Eintritt in 
Altersrente war somit zeitlich absehbar. Bei denjeni-
gen, deren Erwerbsminderungsrente mit dem Tod 
endet, ist das Durchschnittsalter bei Renteneintritt 
mit 52 Jahre deutlich jünger, zudem ist die Spann-
breite der Eintrittsalter hoch (19 bis 65 Jahre). 

Neben diesem Viertel ohne Option auf Beschäfti-
gung (27,3 Prozent) weist etwa die Hälfte (49,0 Pro-
zent) nach Beginn ihrer erstmaligen Erwerbsminde-
rungsrente keinerlei versicherungspflichtige Er-
werbstätigkeit auf. Hier ist anzunehmen, dass sich 
die Personen dieser Gruppe ausschließlich im Er-
werbsminderungsrentenbezug befinden. Mit denje-
nigen zusammengenommen, die in Altersrente 
übergehen oder versterben, gilt also für mehr als 
drei Viertel, dass eine Rückkehr in Arbeit bzw. ein 
Kontakt zu Erwerbstätigkeit nicht gegeben ist. 

Für die übrigen 23,7 Prozent ist zu irgendeinem Zeit-
punkt eine Erwerbstätigkeit festzustellen. Diese 
Gruppe weist mit 46 Jahren das durchschnittlich 
jüngste Alter bei Rentenbeginn auf. Doch auch hier 
trifft die Vorstellung einer Rückkehr in stabile Be-
schäftigung nur selten zu. Ein Blick auf die Erwerbs-
verläufe macht die möglichen Variationen deutlich. 

Für immerhin 4,5 Prozent aller EM-Renteneintritte – 
und somit fast ein Fünftel der Gruppe mit Erwerbs-
tätigkeit – gilt, dass sie durchgängig seit dem Beginn 
der Erwerbsminderungsrente erwerbstätig sind. 
Hier handelt es sich also um einen (zumindest zu Be-
ginn) parallelen Verbleib in Erwerbstätigkeit, und 
nicht um eine Rückkehr. Überraschend ist, dass der 
Anteil derjenigen mit durchgängiger Beschäftigung 

Abbildung 2:  Verläufe nach dem Eintritt in Erwerbsminderungsrente 

 
Anm.: n=30.639; * am Ende der Beobachtung liegend, zensiert. Quelle: FDZ-RV – SUFRSDLV13B; eigene Berechnungen. 
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bei den unbefristeten Renten deutlich höher ist als 
bei den befristeten (siehe Abbildung 3). Wie sich 
diese Fälle ergeben, lässt sich aufgrund der Diagno-
sen vermuten. Vergleichsweise häufig werden die 
Diagnosen „Intelligenzminderung“ oder „vorgeburt-
liche Schäden, angeborene Fehlbildung“ zur Begrün-
dung der Renten verzeichnet. Dies weist auf dauer-
hafte Beeinträchtigungen hin, die zu unbefristeten 
Renten führen. Eine parallele Beschäftigung in 
Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) ist 
hier wahrscheinlich. Denn durch eine Tätigkeit dort 
wird die Erwerbsminderungsrente weder beendet 
noch in ihrer Höhe vermindert (vgl. § 96a Abs. 2 S. 2 
SGB VI). 

Bei weiteren 4,7 Prozent – also etwa einem weiteren 
Fünftel der Gesamtgruppe derjenigen, die nach Er-
werbsminderungsrentenbeginn erwerbstätig sind – 
liegt eine Erwerbstätigkeit ebenfalls zum Beginn des 
Erwerbsminderungsrentenbezuges vor, bricht aber 
irgendwann nach dem Beginn der Erwerbsminde-
rungsrente ab. Vermutlich stehen dahinter einer-
seits Erkrankungen, die sich zunehmend verschlech-
tern und letztlich eine fortgesetzte Erwerbstätigkeit 
verhindern. In dieser Gruppe ist die Diagnose „psy-
chische und Verhaltensstörungen“ mit ca. 29 Pro-
zent im Vergleich zu Gesamtheit selten und Erkran-
kungen des Nervensystems mit etwa 14 Prozent ver-
gleichsweise häufig. Es kann also ggf. von einem ver-
zögerten Ausstieg aus Erwerbstätigkeit gesprochen 
werden. Es gibt zudem Fälle, in denen auf die Er-
werbstätigkeit noch Zeiten des sonstigen Leistungs-
bezugs folgen – vermutlich meist Krankengeld. In 
diesen Fällen ist zu vermuten, dass es sich um nach-
träglich in Rentenanträge umgedeutete Rehabilitati-
onsanträge handelt oder aber um Fälle, in denen die 
Renten spät, dann aber rückwirkend, bewilligt wur-
den. 

Für etwa 9 Prozent kann die Charakterisierung 
„Rückkehr in Erwerbsarbeit“ nach dem Ereignis des 
Eintritts in Erwerbsminderungsrente verwendet 

_ 
7  Berücksichtigt werden Beschäftigungen oberhalb der Gleitzone so-

wie versicherungspflichtige selbstständige Tätigkeiten. 

werden. Bei einem Teil (3,5 Prozent) erfolgt nach ei-
ner Phase des Ausstiegs ein Wiedereintritt in versi-
cherungspflichtige Beschäftigung7, die bis zum Ende 
der Beobachtungszeit andauert und mindestens 
12 Monate beträgt. Bei einer sehr kleinen Gruppe 
(0,6  Prozent) sieht es ähnlich aus, nur liegt die Dauer 
am Ende der Beobachtung noch unter 12 Monaten. 
Für die übrigen (4,4 Prozent) kann eher von Wieder-
einstiegsversuch(en) gesprochen werden. Zu be-
obachten ist eine mehr oder weniger kurze Phase Er-
werbstätigkeit, die dann jedoch wieder abbricht. 
Zum Teil sind es mehrere kürzere Phasen, die immer 
wieder unterbrochen werden. Schließlich haben 
weitere 6,0 Prozent eine gewisse Nähe zum Arbeits-
markt über geringfügige Beschäftigung oder – selten 
– Beschäftigung im Bereich der Gleitzone. 

Zwar scheint die Verrentungsdiagnose auf den ers-
ten Blick nicht in einem starken Zusammenhang zur 
Erwerbstätigkeit nach Erwerbsminderungsrenten-
beginn zu stehen. Allerdings ist auch hier die kon-
krete Lage der Erwerbstätigkeit (durchgängig, zu Be-
ginn, Wiedereinstieg, Minijob) von Bedeutung, wie 
im Weiteren deutlich werden wird. 

Zeitrenten und Erwerbstätigkeit 

Ein Blick auf die Differenz zwischen unbefristeten 
Renten und Zeitrenten zeigt, dass der Anteil derjeni-
gen mit Erwerbstätigkeit insgesamt bei den Zeitren-
ten (21,0 Prozent) geringer ausfällt als bei unbefris-
teten Renten (26,1 Prozent, vgl. Tabelle 2). Bedenkt 
man, dass gerade bei Zeitrenten eine erhöhte Wahr-
scheinlichkeit hin zur (Wieder-)Aufnahme einer Er-
werbstätigkeit unterstellt wird, ist dies überra-
schend. 

Eine genauere Betrachtung der in Abbildung 3 dar-
gestellten Erwerbsverläufe zeigt, dass der höhere 
Anteil der Personen mit Erwerbstätigkeit bei den un-
befristeten Renten im Wesentlichen auf Personen 

Tabelle 2:  Verläufe nach Erwerbsminderungsrentenbeginn nach Zeitrentenmerkmal 
 Unbefristete Rente Zeitrente Gesamt 
 in % in % in % 
Mit Erwerbstätigkeit 26,1 21,0 23,7 
Ohne Erwerbstätigkeit 36,9 62,0 49,0 
Verstorben o. in Altersrente 36,9 17,0 27,3 
N 15.863 14.776 30.639 

Quelle: FDZ-RV – SUFRSDLV13B; n=30.639; eigene Berechnungen. 
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mit durchgängiger Erwerbstätigkeit sowie auf dieje-
nigen mit verzögertem Ausstieg zurückgeht. Wie be-
reits oben vermutet, wird es sich in der ersten 
Gruppe nicht selten um Personen mit Behinderung 
handeln, bei denen dauerhaft eine Erwerbsminde-
rung mit paralleler Erwerbstätigkeit in einer WfbM 
vorliegen wird. Im Fall der verzögerten Ausstiege 
kann vermutet werden, dass es sich um Erkrankun-
gen handelt, die sich im Zeitverlauf verschlechtern 
und wegen der Verschlechterung eher zu unbefris-
teten Erwerbsminderungsrenten geführt haben. 

Darüber hinaus dürften rentenrechtliche Regelun-
gen von Bedeutung sein. So beginnt eine unbefris-
tete Rente bereits im ersten Monat, eine Zeitrente 
aber erst im siebten Monat nach Eintritt der Er-
werbsminderung. Dadurch kann es bei unbefristeten 
Renten eher dazu kommen, dass zu Beginn noch ein 
kurzer Zeitraum Erwerbstätigkeit vorliegt. Letztlich 
ist in all diesen Fällen die Erwerbstätigkeit nicht als 
Wiedereinstieg in Beschäftigung nach einer Er-
werbsunterbrechung zu verstehen.  

Überraschend bleibt trotzdem, dass Wiederein-
stiege oder Wiedereinstiegsversuche sowohl bei un-
befristeten Renten mit 8,1 Prozent wie auch bei Zeit-
renten mit 9,0 Prozent ähnlich häufig anzutreffen 

sind. Dies deutet daraufhin, dass der Anreiz bzw. die 
Möglichkeit, aus einer Zeitrente heraus einen Wie-
dereinstieg zu realisieren, nicht höher ist, als aus ei-
ner unbefristeten Rente. Auch das Verhältnis der 
Versuche zu den Wiedereinstiegen unterscheidet 
sich kaum. Die Versuche der Zeitrentner*innen sind 
nicht erfolgreicher. 

In Anbetracht dessen, dass für Zeitrentner*innen 
perspektivisch eine Verbesserung ihrer Erwerbsfä-
higkeit als möglich unterstellt wird, für unbefristete 
Rentner*innen dagegen nicht, ist dies ein erklä-
rungsbedürftiger Befund. Eine befriedigende Erklä-
rung erweist sich mit den vorhandenen Mitteln aber 
als schwierig, da relevante Informationen für eine 
bessere Einschätzung im Datensatz nicht enthalten 
sind. So kann bspw. nicht nach dem Umfang der Er-
werbsminderung (voll oder teilweise) unterschieden 
werden, der bei der Aufnahme einer Erwerbstätig-
keit vermutlich von Bedeutung ist. So wäre bei voller 
Erwerbsminderung seltener, bei teilweiser Erwerbs-
minderung häufiger eine Parallelität von Erwerbstä-
tigkeit und Rente zu erwarten.  

Zahlen der Rentenversicherung zeigen in der Tat, 
dass Renten wegen teilweiser Erwerbsminderung 
etwas seltener befristet sind als Renten wegen voller  

Abbildung 3:  Verläufe mit Erwerbstätigkeit nach Befristungsmerkmal 

 

Anm: unbefristete Rente n=4.146; Zeitrente n=3.105, * am Ende der Beobachtung liegend, zensiert. Quelle: FDZ-RV – 
SUFRSDLV13B; eigene Berechnungen. 
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10 Erwerbsminderung.8 Es wäre daher möglich, dass 
sich unter den unbefristeten Rentnern*innen mit Er-
werbstätigkeit öfter Personen finden, die nur teil-
weise erwerbsgemindert sind. Insgesamt machen 
Renten wegen teilweiser Erwerbsminderung laut 
Daten der Rentenversicherung jedoch nur einen ge-
ringen Teil aller Bestandsrenten aus (zwischen 2010 
und 2019 Anteile zwischen 5,1 und 6,4 Prozent) und 
können also kaum zur abschließenden Klärung bei-
tragen.  

Eine weitere Erklärung wäre, dass in einigen Fällen 
die Prognose, ob sich die Erwerbsfähigkeit bessern 
wird oder nicht (und eine darauf beruhende Ent-
scheidung über eine Befristung), schwierig ist. Ein 
Anhaltspunkt dafür ist die Verteilung der fünf häu-
figsten Diagnosen in der Gruppe der erfolgreichen 
Wiedereinstiege (siehe Abbildung 4). Dort sind von 
den unbefristeten Rentner*innen 53,1 Prozent mit 
psychischen und Verhaltensstörungen als wichtigs-
ter Diagnose berentet, von den Zeitrentner*innen 
56,7 Prozent. Das deutet darauf hin, dass gerade bei 

_ 
8  Laut Daten der Rentenversicherung waren im Jahr 2019 21,4 Pro-

zent der Renten wegen voller Erwerbsminderung befristet, aber nur 

dieser Diagnosegruppe die Prognose der Dauerhaf-
tigkeit der Erwerbsminderung besonders schwierig 
zu bestimmen ist.  

Unter Personen mit befristeter Rente sind ver-
gleichsweise häufig Personen, die nach dem Ereignis 
des Erwerbsminderungsrentenbeginns eine gering-
fügige Beschäftigung oder Beschäftigung in der 
Gleitzone ausüben (8,3 Prozent, vgl. Abbildung 3 
oben). Es stellt sich hier die Frage, ob es sich um ei-
nen Hinzuverdienst zu einer (niedrigen) Erwerbs-
minderungsrente handelt oder um einen Versuch, in 
Erwerbstätigkeit zu bleiben bzw. dort wieder Fuß zu 
fassen. Es ist bekannt, dass geringfügige Beschäfti-
gungen einen Wechsel in sozialversicherungspflich-
tige, umfänglichere Tätigkeiten im Allgemeinen er-
schweren können (Bruckmeier et al. 2018). Möglich-
erweise ist jedoch bei (teilweiser) Erwerbsunfähig-
keit eine geringfügige Beschäftigung die einzige dem 
individuellen Gesundheitszustand angemessene Tä-
tigkeit. In diesen Fällen wäre die Kombination aus 
geringfügiger Beschäftigung und Erwerbsminde-

11,1 Prozent der Renten wegen teilweiser Erwerbsminderung. Ähn-
liches ist für die zurückliegenden Jahre (Daten verfügbar bis 2010) 
feststellbar (vgl. https://statistik-rente.de/drv/). 

Abbildung 4:  Diagnose, Zeitrente und Wiedereinstieg 

 
Anm.: * am Ende der Beobachtung liegend, zensiert. Quelle: FDZ-RV – SUFRSDLV13B; n=30.639; eigene Berechnungen. 
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rungsrentenbezug ein langfristiges Modell zur Siche-
rung des Lebensunterhalts sowie zur Teilhabe am Er-
werbsleben. 

Wiederherstellung und Stabilisie-
rung der Erwerbsfähigkeit: Reha-
bilitation 

Mehr als die Hälfte (59,0 Prozent) der betrachteten 
Personen, die im Beobachtungszeitrum erstmalig 
eine Erwerbsminderungsrente beginnen, haben laut 
Datensatz weder vor noch nach Beginn der Rente 
eine Rehabilitation über die gesetzliche Rentenver-
sicherung bekommen.9 

_ 
9  Mittag et al. (2014) stellen für die Rentenzugänge der Jahre 2005 bis 

2009 mit ca. 44 Prozent, die vor Rentenbeginn keine Rehabilitation 
erhielten, niedrigere Werte fest. Allerdings berücksichtigen sie nur 
Rehabilitationen in den fünf Jahren vor Erwerbsminderungsrenten-
beginn. Zudem haben sie die Untersuchungsgruppe auf Fälle einge-
schränkt, in denen eine Rehabilitation nicht von vornherein auszu-

Die Rehabilitationsmaßnahmen sollen die Teilhabe 
am Erwerbsleben erhalten oder dazu beitragen, sie  

 

 

wieder zu erreichen. Zudem gilt der Grundsatz „Re-
habilitation vor Rente“, wonach vor Bewilligung ei-
ner Erwerbsminderungsrente die Möglichkeiten der 
genannten Maßnahmen genutzt werden sollen, 
wenn sich damit die Erwerbsunfähigkeit abwenden 
lässt. Es wird zwischen der medizinischen und beruf-
lichen Rehabilitation unterschieden, die nicht nur 
durch die Rentenversicherung, sondern auch durch 
die Arbeitslosen, Kranken- und Unfallversicherung 

schließen ist. So haben sie Personen nicht berücksichtigt, deren Re-
habilitationsantrag in einen Rentenantrag umgedeutet wurde, so-
wie Personen, die in Werkstätten für Menschen mit Behinderung 
tätig sind. Berücksichtigt man diese Personen, dann liegt der Anteil 
von Personen ohne Rehabilitation im Rentenzugang bei Mittag et al. 
(2014) mit ca. 51 Prozent deutlich höher und damit dichter am hier 
ermittelten Wert.  

Infobox Rehabilitation 

Um ein Ausscheiden aus dem Erwerbsleben aus gesundheitlichen Gründen zu vermeiden oder einen Wie-
dereintritt zu erreicht, können Leistungen zur medizinischen und beruflichen Rehabilitation erbracht wer-
den. Grundsätzlich gilt der Leitsatz „Rehabilitation vor Rente“, wonach vor Bewilligung einer Erwerbsmin-
derungsrente die Möglichkeiten zur Rehabilitation genutzt werden sollen (vgl. § 9 S. 2 SGB VI). 

Werden die Leistungen zur Wiederherstellung oder Erhalt der Erwerbsfähigkeit erbracht, übernimmt 
meist der Rentenversicherungsträger die Kosten (vgl. Brussig/Schulz 2018). Für medizinische Rehabilita-
tion zur Wiederherstellung der Gesundheit sind meist die Krankenkassen zuständig. Nach Arbeitsunfällen 
oder bei Berufskrankheiten sind für die gesamte Rehabilitation die Träger der gesetzlichen Unfallversi-
cherung zuständig. Leistungen der medizinischen Rehabilitation müssen medizinisch notwendig sein und 
der Erhaltung oder Besserung des Gesundheitszustandes dienen. Zwischen zwei Leistungen zur medizini-
schen Rehabilitation für dieselbe Erkrankung müssen in der Regel mindestens vier Jahre liegen. 

Berufliche Rehabilitationen (auch: Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (LTA)) umfassen sehr unter-
schiedliche Maßnahmen zur Arbeitsförderung, insbesondere Hilfen zur Erhaltung oder Erlangung eines 
Arbeitsplatzes und zur Förderung der Arbeitsaufnahme. Hierzu gehören etwa Eignungsabklärung, Arbeits-
erprobung, Kosten für Arbeitsausrüstung, Hilfsmittel und technische Arbeitshilfen, Arbeitsassistenz, Grün-
dungszuschuss, Wohnungshilfen. LTA umfassen außerdem Maßnahmen zur Berufsvorbereitung, berufli-
chen und schulischen Bildung, Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen und bei anderen Leis-
tungsanbietern sowie die Übernahme von Kosten für Lehrgänge, Lernmittel und Arbeitsgeräte. Von LTA 
profitieren auch Arbeitgeber durch Eingliederungszuschüsse sowie Zuschüsse für Arbeitshilfen im Betrieb, 
für Umschulung, Aus- oder Weiterbildung im Betrieb, oder bei technischen Veränderungen des Arbeits-
platzes. Ein nennenswerter Teil dieser Leistungen ist unmittelbar an einen Arbeitsplatz gebunden. Leis-
tungsträger der Rehabilitation sind bspw. die Rentenversicherung oder Unfallversicherungsträger. Sofern 
kein anderer Träger zuständig ist, ist nachrangig die Agentur für Arbeit zuständig. Für Menschen mit Be-
hinderung sind zudem ggf. nachrangig Eingliederungshilfen von Bedeutung. Die Zuständigkeit ergibt sich 
aus den jeweiligen Leistungsvoraussetzungen (vgl. § 6 SGB IX). 
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erbracht werden können (siehe Infobox „Rehabilita-
tion“). Die nachfolgenden Angaben beziehen sich 
nur auf Maßnahmen der Rentenversicherung und 
unterschätzen daher den Umfang der Rehabilitation. 
So wurden im Jahr 2008 etwa 15 Prozent aller An-
träge auf medizinische Rehabilitation an andere Trä-
ger weitergeleitet (DRV 2010) – auch wenn damit 
nicht gesagt ist, dass diese von den anderen Trägern 
bewilligt werden (siehe auch Briest 2021). 

Trotz der genannten Einschränkungen wäre insbe-
sondere zu erwarten, dass bei Zeitrenten Rehabilita-
tionsmaßnahmen häufiger genutzt werden als bei 
unbefristeten Renten, um Personen wieder in den 
Arbeitsmarkt zu integrieren. Die Anteile zwischen 
Zeitrenten und unbefristeten Renten unterscheiden 
sich aber nur um etwa 11 Prozentpunkte (siehe Ta-
belle 3). Personen mit unbefristeter Rente blieben 

zu 64,4 Prozent ohne Rehabilitation, Zeitrentner*in-
nen zu 53,1 Prozent. Es hat also auch unter denjeni-
gen, die als erstmalige Rente eine Zeitrente erhiel-
ten, mehr als die Hälfte weder eine medizinische 
noch eine berufliche Rehabilitation erhalten, die 
über die Rentenversicherung finanziert wurde. So-
fern Zeitrentner*innen nicht überdurchschnittlich 
oft Rehabilitationsmaßnahmen über andere Träger 
erhalten, die hier nicht abgebildet sind, würde dies 
darauf hindeuten, dass Zeitrentner*innen, die auf 
absehbare Zeit wieder erwerbstätig werden sollen, 
keine ausreichende Unterstützung erhalten. 

Mit Bezug zu allen beobachteten Personen mit Ein-
tritt in eine Erwerbsminderungsrente erhielten 
41,0 Prozent irgendeine Rehabilitation. 

Tabelle 3:  Rehabilitation nach Zeitrentenmerkmal 
 Unbefristete Rente Zeitrente Gesamt 
 in % in % in % 
Keine Rehabilitation 64,4 53,1 59,0 
Medizinische Rehabilitation 31,4 41,3 36,1 
Med. u. Berufl. Rehabiliation 1,6 2,6 2,1 
Berufliche Rehabiliation 2,7 3,1 2,9 
N 15.863 14.776 30.639 

Quelle: FDZ-RV – SUFRSDLV13B; n=30.639; eigene Berechnungen. 

Abbildung 5:  Anteil der Erwerbsminderungsrentner*innen mit Rehabilitation, nach Erwerbstätigkeit 

 
Anm.: Personen, für die noch offen ist, ob es sich um einen Wiedereinstieg handelt, sind aufgrund der geringen Fallzahl 
von n=199 nicht gesondert ausgewiesen, sondern in der Gruppe „Mit Erwerbstätigkeit“ enthalten. Quelle: FDZ-RV – 
SUFRSDLV13B; n=30.639; eigene Berechnungen. 
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Es wird nicht unterschieden, ob diese vor oder nach 
Eintritt in eine Erwerbsminderungsrente stattfand 
noch danach, um wie viele Maßnahmen es sich han-
delt. Nur etwa fünf Prozent erhielten eine berufliche 
Rehabilitation (einschließlich derer, die sowohl eine 
medizinische als auch berufliche Reha erhielten). 
Dies ist angesichts der impliziten Erwartung einer 
fortgesetzten Erwerbstätigkeit bei teilweiser oder 
befristeter Erwerbsunfähigkeit wenig. Allerdings 
konzentrieren sich die sehr wenigen beruflichen 
Reha-Maßnahmen auf die relativ kleine Gruppe der 
erwerbstätigen bzw. erwerbsnahen Erwerbsminde-
rungsrentner*innen (siehe Abbildung 5). 

Sie erhalten berufliche Rehabilitationen zu 13,9 Pro-
zent, von denen 8,8 Prozent ausschließlich eine be-
rufliche Rehabilitation und 5,1 Prozent eine berufli-
che und eine medizinische Rehabilitation erhielten. 
Dass insbesondere Personen, die den Einstieg in Er-
werbstätigkeit versuchen oder schaffen, eine beruf-
liche Rehabilitation erhalten, dürfte einerseits in der 
Gestaltung der Leistung selbst liegen. Zwar ist das 
Leistungsspektrum weit, ein nennenswerter Teil ist 
jedoch unmittelbar an einen Arbeitsplatz gekoppelt 
(s. Infobox „Rehabilitation“). Andererseits ist es 
möglich, dass die Maßnahmen zur beruflichen Reha-
bilitation häufig genau das erreichen, was sie sollen, 
nämlich den Erhalt oder die Rückkehr in Beschäfti-
gung. 

Unter denjenigen, die nach dem Erwerbsminde-
rungsrentenbeginn eine Erwerbstätigkeit aufweisen, 
entfallen Reha-Maßnahmen insbesondere auf dieje-
nigen mit erfolgreichem Wiedereinstieg sowie mit 
Wiedereinstiegsversuchen: Erstere weisen zu etwa 
42,8 Prozent berufliche Rehabilitationsmaßnahmen 
auf, letztere zu 18,8 Prozent. In beiden Fällen über-
wiegen die Anteile derjenigen, die ausschließliche 
berufliche Rehabilitationen erhielten. 

Die niedrige Häufigkeit von Rehabilitationen bei Er-
werbsgeminderten mit durchgängiger Erwerbstätig-
keit stützt die oben entwickelte Vermutung, dass es 
sich bei dieser Gruppe häufig um Personen mit Be-
hinderungen handelt. Umgekehrt deutet die hohe 
Häufigkeit von Rehabilitationen bei Personen mit 
wiederholten Einstiegsversuchen auf die Notwen-
digkeit zur Rehabilitation hin. Es kann aber auch 
nicht ausgeschlossen werden, dass hier häufiger be-
rufliche Rehabilitation nötig wäre, damit ein Wieder-
einstiegsversuch erfolgreich wird. 

Fazit 

Im Bundesprogramm „Innovative Wege zur Teilhabe 
am Arbeitsleben – rehapro“ laufen seit 2019 eine 
Reihe von Modellprojekten der Rentenversicherun-
gen und der Jobcenter, um innovative Möglichkeiten 
in der Rehabilitation modellhaft zu erproben und 
Personen, die bislang aus gesundheitlichen Gründen 
am Erwerbsleben nicht teilhaben können, zu unter-
stützen. Wie notwendig dies ist, zeigen auch die Er-
gebnisse der vorliegenden Untersuchung: Insgesamt 
ist Erwerbstätigkeit in der betrachteten Gruppe in 
den sechseinhalb Jahren nach Beginn der Erwerbs-
minderung von untergeordneter Bedeutung: etwa 
27 Prozent versterben in diesem Zeitraum oder 
wechseln in Altersrente, 49 Prozent weisen keinerlei 
Erwerbstätigkeit auf und nur für die übrigen ca. 
24 Prozent ist zu irgendeinem Zeitpunkt Erwerbstä-
tigkeit zu verzeichnen. 

Bei denjenigen mit Erwerbstätigkeit, spielt die Er-
werbstätigkeit jedoch eine sehr unterschiedliche 
Rolle. So kann zusammengenommen nur für ca. 
8,5 Prozent von einem Wiedereinstieg oder Wieder-
einstiegsversuch(en) in versicherungspflichtige Be-
schäftigung gesprochen werden. Dabei zeigen sich 
zudem wenige Unterschiede nach Befristungsmerk-
mal der Renten: weder insgesamt, noch für die 
Gruppe mit erfolgreichen Wiedereinstiegen. Vor 
dem Hintergrund, dass für Zeitrentner*innen per-
spektivisch eine Verbesserung der Erwerbsfähigkeit 
als möglich gesehen wird, bei unbefristeten Rent-
ner*innen nicht, ist dieser Befund erklärungsbedürf-
tig. Für eine vollständige Einordnung fehlen aller-
dings wichtige Informationen (bspw. zum Umfang 
der Erwerbsminderung oder dem Ende einer Er-
werbsminderungsrente), so dass nur Vermutungen 
dazu vorgenommen werden können, weshalb kaum 
Unterschiede nach Befristungsmerkmal der Rente zu 
beobachten sind. So könnte es möglich sein, dass 
sich unter den Personen mit Erwerbstätigkeit, die in 
eine unbefristete Rente eingetreten sind, öfter Per-
sonen finden, die nur teilweise erwerbsgemindert 
sind und bei denen Erwerbstätigkeit und Rentenbe-
zug parallel liegen. Ein überdurchschnittlich hoher 
Anteil an Personen mit der Rentendiagnose psychi-
sche und Verhaltensstörungen unter den Personen 
mit erfolgreichem Wiedereinstieg und unbefristeten 
Renten könnte auch darauf hindeuten, dass für 
diese Diagnosegruppe die Prognose zur Verbesse-
rung der Erwerbsfähigkeit schwierig ist. All das sind 
jedoch nur Vermutungen, denen weiter nachgegan-
gen werden muss, um etwa auch neue Ansätze in 
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der medizinischen und beruflichen Rehabilitation zu 
finden. 

Mit Blick auf Teilhabe am Erwerbsleben ist zudem 
die Gruppe derjenigen zu erwähnen, die durchgän-
gig nach dem Ereignis des Erwerbsminderungsren-
tenbeginns versicherungspflichtig beschäftigt ist 
und 4,5 Prozent aller untersuchten Personen aus-
macht. Diese Gruppe ist öfter bei unbefristeten Ren-
ten anzutreffen und vieles deutet daraufhin, dass 
viele unter diesen Personen Menschen mit Behinde-
rung sind, die vermutlich parallel in Werkstätten für 
Menschen mit Behinderung arbeiten. Mit 6,0 Pro-
zent sind zudem einige Personen nach Beginn der 
Rente irgendwann in einem Minijob (selten in der 
Gleitzone) beschäftigt. Auch hier wäre zur weiteren 
Einordnung relevant, ob es sich um Tätigkeiten pa-
rallel zu einem Rentenbezug handelt. 

Wird bei Personen, denen eine Zeitrente zugespro-
chen wird, prinzipiell von einer Verbesserung der Er-
werbsfähigkeit ausgegangen, ist zudem bemerkens-
wert, dass diese Verbesserung kaum stärker unter-
stützt wird als bei Personen mit unbefristeten Er-
werbsminderungsrenten – zumindest mit (einge-
schränktem) Blick auf Rehabilitationsmaßnahmen 
der Rentenversicherung. Besonders häufig sind Re-
habilitationsmaßnahmen bei Personen mit erfolgrei-
chem Wiedereinstieg (65,9 Prozent) sowie Personen 
mit Wiedereinstiegsversuch(en) (66,2 Prozent). Ins-
gesamt stellt sich die (hier nicht beantwortbare) 
Frage, ob mehr Wiedereinstiege mit mehr Förde-
rung möglich wären oder nicht. Zumindest wäre es 
jedoch konsequent, Personen mit Zeitrenten stärker 
zu unterstützen, da für diese perspektivisch ein Ende 
ihrer Rente angenommen wird und sie danach auf 
Erwerbstätigkeit angewiesen sind. 

Vor dem Hintergrund der Ergebnisse kann somit die 
Frage gestellt werden, ob die Befristung der Er-
werbsminderungsrenten, wie sie aktuell umgesetzt 
wird, sinnvoll ist. Denn festzuhalten ist, dass inner-
halb der hier betrachteten sechseinhalb Jahre nach 
Beginn einer Erwerbsminderungsrente – mit Aus-
nahme von Minijobs – kaum von einer stärkeren Ar-
beitsmarktnähe derjenigen mit Zeitrenten im Ver-
gleich zu unbefristeten Renten gesprochen werden 
kann. 

Grundsätzlich ist nicht verwunderlich, dass nur für 
wenige Personen nach dem Erwerbsminderungsren-
tenbeginn Erwerbstätigkeit von Bedeutung ist, denn 
Personen mit Erwerbsminderungsrenten weisen 
eine eingeschränkte Erwerbsfähigkeit auf. Es ist aber 

die Frage, ob für mehr Menschen eine Erwerbstätig-
keit erreichbar wäre – sei es parallel zu einer Er-
werbsminderungsrente oder im Anschluss. Neben 
den hier berichteten Ergebnissen deuten auch an-
dere Überlegungen daraufhin, dass der Beginn einer 
Erwerbsminderungsrente eine Erwerbstätigkeit un-
ter Umständen behindern kann. Schäfer (2021) ver-
weist beispielsweise darauf, dass die Bemühung und 
Erreichung der Verbesserung der Leistungsfähigkeit 
dazu führen könne, dass die Rente endet und sich in 
Folge die finanzielle Situation verschlechtert. Es 
könne zu beruflichen Abstiegen in schlechter bezahl-
ten Tätigkeiten mit niedrigen Stundenumfängen 
kommen. Dies kann die Orientierung auf Erwerbstä-
tigkeit hemmen (so auch von Kardoff et al. 2021). Zu-
dem würde bei Rehabilitationsmaßnahmen oft ein 
Kosten-Nutzen-Kalkül vorherrschen. Schäfer (2021) 
plädiert daher für eine Ausgestaltung der Erwerbs-
minderungsrente, die den Menschen in den Fokus 
nimmt und seine Teilhabe am (Arbeits-)Leben 
ebenso wie seine Absicherung ermöglicht, u.a. durch 
effektive Verzahnung der vorhandenen Leistungen. 

Neben einer besseren Gestaltung der Erwerbsmin-
derungsrente ist jedoch ebenso wichtig, durch Prä-
vention und Rehabilitation den Bezug einer Erwerbs-
minderungsrente soweit möglich zu vermeiden. Ge-
rade mit Blick auf die steigende Regelaltersgrenze 
sind die Arbeitsbedingungen zu verbessern und al-
tersgerecht zu gestalten, um einen längeren Ver-
bleib und ggf. nach langer Krankheit eine Rückkehr 
in Beschäftigung zu ermöglichen. Nur durch Gute Ar-
beit kann für möglichst viele ein Altersübergang er-
reicht werden, der nicht über Krankheit, Jobverlust 
und finanzielle Einbußen führt. 
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Der Altersübergangsmonitor im Internet 

 

Alle bisherigen Altersübergangs-Reporte, Kernindikatoren des Altersübergangs sowie 
weitere Informationen zum Projekt finden Sie hier:  

https://www.sozialpolitik-aktuell.de/altersuebergangs-monitor.html  

Kernindikatoren des Altersübergangs 

Die Darstellung der Kernindikatoren des Altersübergangs soll die Einordnung der Befunde des aktuellen Re-
ports erleichtern. Zur Definition, Entwicklung und kurzen Interpretation siehe hier. 

Erwerbstätigkeit im Alter Arbeitslosigkeit im Alter Zugangsalter in Altersrenten 

2002 bis 2021 Aktuell* 2002 bis 2021 Aktuell* 2002 bis 2021 Aktuell* 

 

 

     

* Vorjahresvergleich mit aktuellsten verfügbaren Zahlen von www.sozialpolitik-aktuell.de. 
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